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         Satzung
über die Bildung einer Evangelisch-Kirchlichen Arbeitsgemeinschaft zur gemeinsamen Haushaltsführung und Verwaltung in Homberg-Deckenbach
         

      

      
         Vom 29. Oktober 1985

      

      
         (ABl. 1986 S. 182)

      

      
                     § 1

                  

                  Zur Fortsetzung und Intensivierung der bisherigen gemeindlichen Zusammenarbeit (nach ihrer nunmehr formalrechtlich vollzogenen
                     Verselbständigung), insbesondere auf dem Gebiet der Haushaltsführung und der sonstigen gemeindlichen Verwaltung, vereinbaren
                     die miteinander pfarramtlich verbundenen evangelischen Kirchengemeinden Büßfeld, Schadenbach, Deckenbach die Bildung einer
                     Evangelisch-Kirchlichen Arbeitsgemeinschaft zur gemeinsamen Haushaltsführung und Verwaltung mit Sitz In Deckenbach.
                  

               

               
                     § 2

                  

                  Die an der Arbeitsgemeinschaft beteiligten Gemeinden überführen Ihr gemeindliches Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen -
                     unter Beibehaltung ihrer sachlichen Zuständigkeit - in ein von Ihnen gemeinschaftlich verantwortetes Finanzwesen mit einem
                     gemeinschaftlichen Haushalts- und Stellenplan. Darüber hinaus gehen die sonstigen gemeindlichen Verwaltungsangelegenheiten,
                     soweit sich ein Kirchenvorstand die Verwaltung einer Angelegenheit nicht vorbehält, in eine gemeinschaftlich verantwortete
                     Verwaltung Ober. Weitere gemeindliche Aufgaben können auf die Arbeitsgemeinschaft übertragen werden.
                  

                  Die Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft sind Insbesondere 

                  
                     
                        	
                            Aufstellung und Beschlussfassung des gemeinsamen Haushalts- und Stellenplanes sowie die Bewilligung außer- und überplanmäßiger
                              Ausgaben
                           

                        

                        	
                            Bewirtschaftung des Haushaltsplanes sowie Erledigung der sonstigen, durch die gemeinsame pfarramtliche Versorgung anfallenden
                              Verwaltungsangelegenheiten
                           

                        

                        	
                            Abnahme der Jahresrechnung und Entlastung des Geschäftsführenden Ausschusses, vorbehaltlich der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes
                              der EKHN
                           

                        

                        	
                            Wahl der Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses und Beschlussfassung über eine Geschäftsordnung für die Aufgaben und
                              Arbeitsweise des Geschäftsführenden Ausschusses sowie die Aufgaben seines Vorsitzenden
                           

                        

                        	
                            Beschlussfassung über Änderungen dieser Satzung sowie Beschlussfassung über einen Austritt oder über eine Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.

                        

                     

                  

               

               
                     § 3

                  

                  Beschlussfassungen der Arbeitsgemeinschaft erfolgen in einer vereinigten Versammlung (Mitgliederrat) aller Kirchenvorstände
                     der an der Arbeitsgemeinschaft beteiligten Kirchengemeinden.
                  

                  Sitzungen des Mitgliederrates werden durch den Vorsitzenden des Geschäftsführenden Ausschusses oder seinen Stellvertreter
                     einberufen und geleitet.
                  

                  Der Mitgliederrat ist beschlussfähig, wenn alle Kirchenvorstände mit jeweils mindestens zwei Drittel ihrer stimmberechtigten
                     Mitglieder anwesend sind.
                  

                  Abstimmungen erfolgen mit einfacher Mehrheit der Stimmen der Anwesenden, soweit nicht diese Satzung oder sonstiges kirchliches
                     Recht anderes vorschreibt.
                  

                  Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

                  Wird durch eine Beschlussfassung eine Kirchengemeinde in ihren Interessen besonders berührt, ist eine Mehrheit nur dann gegeben,
                     wenn mindestens die Mehrheit der anwesenden Kirchenvorstandsmitglieder dieser betroffenen Gemeinde dem Antrag zustimmt.
                  

                  Im Übrigen gelten für die Geschäftsordnung des Mitgliederrats die Geschäftsordnungsbestimmungen der KGO entsprechend.

               

               
                     § 4

                  

                  Die Arbeitsgemeinschaft hat einen Geschäftsführenden Ausschuss. Er besteht aus drei Mitgliedern:

                  dem lnhaber/Verwalter der Pfarrstelle als seinem Vorsitzenden,

                  einem Kirchenvorstandsmitglied als seinen Stellvertreter

                  sowie einem weiteren Kirchenvorstandsmitglied,

                  die beide vom Mitgliederrat aus seiner Mitte gewählt werden.

                  Stellvertreter des Vorsitzenden sowie das weitere Mitglied sollen für den Vorsitzenden leicht (örtlich wie auch zeitlich)
                     erreichbar sein.
                  

                  Die Amtszeit des Geschäftsführenden Ausschusses entspricht der Dauer der Wahlperiode der Kirchenvorstände. Seine Mitglieder
                     führen ihr Amt nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des Geschäftsführenden Ausschusses durch die neugebildeten Kirchenvorstände
                     fort.
                  

                  Die Arbeitsweise des Geschäftsführenden Ausschusses wird durch die vom Mitgliederrat zu beschließende Geschäftsordnung geregelt;
                     im Übrigen finden die §§ 35- 43 KGO entsprechende Anwendung.
                  

                  Der Geschäftsführende Ausschuss führt die Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft. Er führt insbesondere die Beschlüsse des Mitgliederrats
                     aus und vertritt die Arbeitsgemeinschaft im Rechtsverkehr. Laufende Verwaltungsangelegenheiten werden vom Vorsitzenden des
                     Geschäftsführenden Ausschusses allein erledigt. Er bereitet die Sitzungen des Mitgliederrates vor, beruft hierzu ein und leitet
                     sie. Er ist zugleich Dienstvorgesetzter aller gemeindlichen Mitarbeiter und übt seine Dienstaufsicht entsprechend einer vom
                     Mitgliederrat zu beschließenden Dienstanweisung aus.
                  

                  Der Geschäftsführende Ausschuss vertritt jeweils durch zwei seiner Mitglieder gemeinsam handelnd die Arbeitsgemeinschaft im
                     Rechtsverkehr.
                  

                  Urkunden über Rechtsgeschäfte, die der Geschäftsführende Ausschuss im Rahmen seiner Zuständigkeit ausstellt, müssen unter
                     Anführung des betreffenden Beschlusses von jeweils zwei Mitgliedern des Geschäftsführenden Ausschusses unterschrieben und
                     mit dem Siegel der Kirchengemeinde des Vorsitzenden oder des Stellvertreters versehen sein; dies gilt nicht bei gerichtlichen
                     oder notariellen Beurkundungen.
                  

                  Auf das rechtsgeschäftliche Handeln des Geschäftsführenden Ausschusses finden die Mitwirkungsvorbehalte des kirchlichen Rechts
                     (§§ 29 und 29a KGO) sinngemäß Anwendung. Soweit kirchenaufsichtliche Genehmigung vorgeschrieben ist, wird die Erklärung erst
                     mit der Erteilung der Genehmigung wirksam.
                  

               

               
                     § 5

                  

                  Grundlage des Finanzwesens ist das Kirchengesetz über die Vermögensverwaltung und das Haushaltsrecht, Kassen- und Rechnungswesen
                     der EKHN (KHO).
                  

                  Alle Einnahmen (hierunter fallen weiterhin auch die Schlüsselzuweisungen der Gesamtkirche an die Gemeinden als Einzelzuweisungen)
                     und Ausgaben sowie das Vermögen der an der Arbeitsgemeinschaft beteiligten Kirchengemeinden werden in einem gemeinschaftlichen
                     Haushaltsplan und seinen Anlagen, die Mitarbeiter aller Gemeinden in einem gemeinschaftlichen Stellenplan nachgewiesen.
                  

                  Es Ist Jährlich ein Haushalts- und Stellenplan aufzustellen.

                  Vermögen, das die beteiligten Kirchengemeinden in die Arbeitsgemeinschaft einbringen, kann je nach Entscheidung der betroffenen
                     Gemeinde als Sondereigentum dieser Gemeinde erhalten bleiben und ist entsprechend im Haushaltsplan und seinen Anlagen auszuweisen
                     oder in gemeinschaftliches Eigentum entweder zur gesamten Hand oder zu Bruchteilen übergehen. Die konkreten Verhandlungen
                     hierüber sind vom Geschäftsführenden Ausschuss mit der betroffenen Kirchengemeinde zu führen.
                  

                  Vermögensbestandteile, die mit Mitteln der Arbeitsgemeinschaft angeschafft werden, gehen grundsätzlich in gemeinsames Eigentum
                     aller über. Weist eine Zweckbestimmung einen Vermögensbestandteil einer/mehreren Kirchengemeinde/n entweder zur Nutzung oder
                     zum Eigentum konkret zu, so kann dieser Vermögensbestandteil an diese Kirchengemeinde/n entweder zur Nutzung überlassen werden
                     oder zu Eigentum übertragen werden. Bei einer etwaigen Auflösung der Arbeitsgemeinschaft wäre bei einer Nutzungszuweisung
                     dieser Vermögensbestandteil dann der betreffenden Gemeinde zu Eigentum zu übertragen.
                  

               

               
                     § 6

                  

                  Eine Auflösung der Arbeitsgemeinschaft kann nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder jedes einzelnen
                     Kirchenvorstandes der an der Arbeitsgemeinschaft beteiligten Kirchengemeinden beschlossen werden. Der Beschluss bedarf der
                     Genehmigung durch die Kirchenverwaltung.
                  

                  Vor Beschlussfassung haben sich die Kirchengemeinden über eine der Auflösung folgenden Vermögensauseinandersetzung zu einigen.
                     Kommt eine Einigung nicht zustande, so ist der Dekanatssynodalvorstand zur Schlichtung anzurufen. Kommt eine Schlichtung nicht
                     zustande, so entscheidet die Kirchenleitung durch einen Beschluss, der die Beteiligten bindet.
                  

                  Das Vermögen ist unter die beteiligten Kirchengemeinden zu verteilen. Soweit die Satzung nicht anderes regelt, gilt als Berechnungsmaßstab
                     für die jeweilige Zuweisung die Anzahl der Gemeindeglieder z. Z. der Auflösung der Arbeitsgemeinschaft im Vergleich der einzelnen
                     Kirchengemeinden zueinander.
                  

                  Der Austritt einer Kirchengemeinde bedarf der Zustimmung von zwei Drittel der Stimmen der stimmberechtigten Mitglieder des
                     Mitgliederrates. Der Beschluss bedarf der Genehmigung der Kirchenverwaltung.
                  

                  Für eine etwaige Vermögensauseinandersetzung gelten die dahingehenden Regelungen bei einer Auflösung entsprechend.

               

               
                     § 7

                  

                  Die Bildung dieser Arbeitsgemeinschaft wird auf unbestimmte Dauer vereinbart. Ein Austritt aus ihr kann mit einer Frist von
                     einem Jahr zum Ende des Jeweiligen Haushaltsjahres erklärt werden.
                  

               

               
                     § 8

                  

                  Diese Satzung tritt nach übereinstimmender Beschlussfassung durch die Kirchenvorstände der beteiligten Kirchengemeinden mit
                     Wirkung vom 1. Januar 1985 in Kraft.
                  

                  Änderungen dieser Satzung bedürfen einer Mehrheit von zwei Drittel der. stimmberechtigten Mitglieder des Mitgliederrates.

                  Die Satzung bedarf der Genehmigung der Kirchenleitung und der Anerkennung durch die Kirchensynode.

               

            

         

      

      

   OPS/bilder/cover.jpg
e pomimazm B Wombeng By i AT 1905

Satrung
ilier die Bildung riner Evangelish Kirchlichen
AtheitsgemeinschaR sur gemeingmen Haushaltsfihrung
‘und Verwaltung in Homberg Decenbach
V2 Dk 15
(aa 1es

i
Pt g s i e Bt .
e e fam a3 el Wsthtirdipeg Fobterd o S
ettt Fadu g i el Verbirg, st
it misrser et st evergglihen Kedhmgmein, B,
S, Dcantath i Biking tirer g Sl A smers
S o7 emmen g e g 512 DAk,

I
Dit e Msabsgme il el Gemeden e, T gemilches
Fruduls, Kaser. i Rcue vesen st il e subihe i
e -t e e iR sretertes Tirmesan £
merughaRhen Hostuks e Sulergie, D s ghen e ot -
‘merulthe Ve rgaglegrieiar, et s i Karoertas e Vel
e e
g T vbas ol A oo f e Abeisprmsghat e
ey
Dit A A s s e
A g Bt s e e stk Sl s
i Bewe i - g Aben
Smitscafung i s g s B i i, S i 7
‘meruame el Vo il Vg e,
Py
Rl Pt e Mgt e XN
ko Mo G ahifftden Aus o Beshbsusnngiber
e et i e Al e e e s e,
Aususes i i At ies Vo,

A Cmgmebra DLOLIS - A B f





OPS/style/page-template.xpgt
 

   

     
       
    

     
       
       
    

     
       
    

     
       
       
    

     
       
    

     
       
       
    

     
       
         
         
         
         
         
         
      
    

  

   
     
  





